Stadt Schlieren 

Globalbudget (Bereich)

Rahmenkontrakt

(Muster für interne und externe Leistungserbringer)

A. Gesetzliche Grundlagen. Hinweise auf Richtlinien 

· Kantonale Verordnung über das Globalbudget in den Gemeinden vom 22. Januar 1997 

· Gemeindegesetz

· Gemeindeordnung

· Verwaltungsreglement

· Geschäftsordnung Stadtrat

· Vorschriften für das Beschaffungswesen 

· Personalrecht der Stadt Schlieren 

· "Bereichsspezifische" Gesetze, Verordnungen, Weisungen und Vorschriften 
(durch den Leistungserbringer zu definieren) 

· .....

B. Kontraktparteien 

Stadtrat Schlieren (politischer Bereich) mit dem Abteilungsleiter (Name) (fachlicher Bereich) als Leistungskäufer. 

und 

(Name) (nachfolgend Leistungserbringer genannt) 

Vertreter des Stadtrates ist (Name), Ressortvorsteher (Abteilung). 

Ansprechsperson für Fragen des Vollzuges dieses Kontraktes ist der Abteilungsleiter.

Soweit dieser Kontrakt nichts anderes bestimmt, richten sich die Aufgaben des Abteilungsleiters nach § 128 der Geschäftsordnung des Stadtrates. Der Leistungserbringer informiert den Leistungskäufer, wenn sich Abweichungen von Leistung und/oder Kosten in der Höhe von mehr als 10 % abzeichnen, sofern der Betrag mehr als Fr. 10'000.-- ausmacht. 

C. Dauer des Vertrages 

Der Kontrakt ist, vorbehältlich der Genehmigung der Globalbudgets durch den Gemeinderat vom 1. Januar 2007 an für die ganze Dauer des Pilotprojektes bis 31. Dezember 2010 gültig. Eine Verlängerung ist möglich. 

D. Leistungsgruppe und einzelne Leistungen mit Zielen 

Beschreibung Leistungsgruppe und Leistungen 

Leistungsgruppe 
(Bereich) 

Bestehend aus den 

Leistungen: 
(Definiert durch Beschluss Gemeinderat) 

Ziele

Die detaillierten Leistungsziele, Indikatoren und Kennzahlen sind in der jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten. 

E. Finanz- und Sachkompetenzen 

Finanzielle Kompetenzen 

Der Leistungskäufer überträgt dem Leistungserbringer die Ausgaben- und Vergebungskompetenz im Rahmen des gesamten Globalbudgets. Der Leistungserbringer visiert die Ausgabenbelege abschliessend. 

Verträge 

Für den Abschluss von Verträgen, welche Verbindlichkeiten für eine längere Dauer als die Laufzeit dieses Kontraktes begründen, hat der Leistungserbringer die Ermächtigung des Leistungskäufers einzuholen. 

Behandlung der Abweichungen (Nettozielabweichung) 

Die Nettozielabweichung der Leistungsgruppe wird durch das Finanzcontrolling in Zusammenarbeit mit dem Leistungserbringer errechnet. 

Positive und negative Abweichungen werden grundsätzlich vollständig auf das nächste Jahr vorgetragen. 

Von einer positiven Abweichung können vom Leistungserbringer maximal 10 % als jährliche Prämien ausbezahlt werden. Die Auszahlung an die Mitarbeitenden darf höchstens 50 % eines Monatslohnes betragen.

Wenn eine negative Abweichung nicht über bessere Ergebnisse der Folgejahre abgetragen werden kann, wird sie auf Antrag des Leistungskäufers in einer Spezialposition des Globalbudgets abgeschrieben. 

Wird über drei aufeinanderfolgende Jahre eine positive Nettozielabweichung erzielt, erarbeitet der Leistungserbringer zuhanden des Leistungskäufers ein Konzept zur Verwendung (Abbau) der kumulierten Überschüsse.

Personal 

Die Kompetenz über Personaleinstellungen und -kündigungen und alle weiteren Personalgeschäfte während des Anstellungsverhältnisses (Beförderungen, Rückstufungen, usw.) innerhalb des Globalbudgetbereiches liegt abschliessend beim Leistungserbringer. Die für das städtische Personal geltenden Vorschriften sind anzuwenden. Für den Vollzug von Massnahmen im Personalbereich kann die fachliche Beratung der Personalstelle beigezogen werden. Personalentscheide sind dem Abteilungsleitenden zu Handen der Personaldossiers zukommen zu lassen. 

Als Grundlage für den Personalbestand dient der vom Stadtrat festgelegte Stellenplan. Der Leistungserbringer ist ermächtigt, im Rahmen des Globalbudgets Erhöhungen bis zu zehn Prozent des Stellenplans vorzunehmen. 

Anstellungen und Entlassungen ab Lohnklasse 17 werden durch den Ausschuss Personal des Stadtrates vorgenommen. Dem Leistungserbringer steht ein direktes Antragsrecht zu. 

Versicherungen 

Die Deckung der üblichen Risiken durch die von der Stadt Schlieren abgeschlossenen Policen gilt weiterhin. 

Es ist Aufgabe des Leistungserbringers, sich darüber zu vergewissern, dass ein ausreichender Versicherungsschutz vorhanden ist. 

Rechnungswesen und Informatik 

Die von der Stadt Schlieren erbrachten zentralen Dienstleistungen (Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung) sind in Anspruch zu nehmen. 

Das Rechnungswesen liefert die Informationen über die verbuchten Kosten. Für die vom Rechnungswesen zu erstellende Kostenrechnung (Aufteilung auf Leistungen, Umlagen etc.) ist der Leistungserbringer verantwortlich. 

Räume / Infrastruktur 

Für die Nichtbenützung der von der Stadt Schlieren zur Verfügung gestellten Infrastruktur ist die Zustimmung des Stadtrates einzuholen. 

Der Leistungserbringer stellt den Werterhalt der zur Verfügung gestellten Infrastruktur durch einen laufenden Unterhalt sicher. Im Voranschlag eingestellte und nicht verwendete ausserordentliche Beträge für Anschaffungen, Unterhalt usw. führen nicht zu einer positiven Nettozielabweichung.

Kommissionen (wenn vorhanden) 

Aufgaben der (-)Kommission, die im Widerspruch zum Rahmenkontrakt stehen, treten bis zur Beendigung ausser Kraft. 

Beiträge von Dritten (Subventionen) 

Die Einholung von Subventionen und Beiträgen liegt in der Verantwortung des Leistungserbringers. Wesentliche Änderungen in der Subventionspraxis (exogen) sind bei der Festlegung der Zielabweichung zu berücksichtigen. 

Ausgaben zur Produktivitätssteigerung 

Über den budgetierten Beträgen liegende Ausgaben zur Produktivitätssteigerung können zu einer negativen Zielabweichung führen. Sie sind durch die Produktivitätssteigerungen in den Folgejahren (mittelfristig, längstens fünf Jahre) abzutragen. 

Gebühren und Tarife 

Der Leistungserbringer stellt dem Leistungskäufer jährlich Antrag für die Festsetzung von Gebühren und Tarifen. Die Ansätze für Gebühren und Tarife werden in der jährlichen Leistungsvereinbarung festgehalten. 

Freiwillige kommerzielle Leistungen 

Es darf zusätzlicher Umsatz mit Leistungen erwirtschaftet werden, die nicht in der Leistungsverein-barung vorgesehen sind. Die Herstellung dieser kommerziellen Leistungen muss sich aus der Natur der Tätigkeiten ergeben und zur besseren Ausnutzung der bestehenden Kapazitäten beitragen. Sie sind grundsätzlich kostendeckend zu erbringen. Für die Preisgestaltung müssen transparente Grundlagen geschaffen werden. 

Investitionen 

Für Investitionen gilt die Kompetenzregelung gemäss Gemeindeordnung. Investitionsvorhaben sind vom Leistungserbringer dem Leistungskäufer zu beantragen, damit sie in den Voranschlag bzw. in die Investitionsplanung aufgenommen werden können. 

Unterstützung 

Der Leistungserbringer wird vom Finanzcontrolling unterstützt und bei Bedarf beraten. 

F. Qualitätssicherung 

Für die Qualitätssicherung ist der Leistungserbringer zuständig. 

G. Berichtswesen / Finanzcontrolling 

Die Leistungserbringer legen mindestens per 30. Juni, 30. September und 31. Dezember Rechen-schaft ab über ihre Leistungserstellung und den Vollzug der jährlichen Leistungsvereinbarung. Es können auch weitere Berichte erstellt oder angefordert werden. Alle Berichte werden mit dem Finanzcontrolling besprochen, welches auch die Struktur der Berichte vorgibt. 

Der Leistungserbringer bespricht die Berichte mit dem Leistungskäufer. Dabei werden allfällige Massnahmen vereinbart. 

H. Öffentlichkeitsarbeit 

Allgemeine öffentliche Auftritte (Werbung, PR etc.) liegen in der Verantwortung des Leistungs-erbringers. Der Zugehörigkeit zur Stadt Schlieren ist angemessen Beachtung zu schenken. 

Beiträge zur Wirkungsorientierten Verwaltungsführung in Schlieren sind vor der Publikation mit dem Leistungskäufer zu koordinieren. 

I. Bereichsspezifische Ergänzungen

Falls für ein Globalbudget ergänzende Abmachungen im Rahmenkontrakt vereinbart werden. Sind diese im Abschnitt I. einzeln aufzuführen.

K. Änderungen und Auflösung des Kontraktes 

Die Einführung des Globalbudgets ist ein Lernprozess. Deshalb kann der Rahmenkontrakt aus wichtigen Gründen geändert werden. 

Vorbehalten bleiben Änderungen des Auftrages aufgrund parlamentarischer Beschlüsse. Der Leistungserbringer ist verpflichtet, dem Leistungskäufer für die Beantwortung und Behandlung der Vorstösse die nötigen Angaben und Unterlagen zu liefern. 

Bei vorzeitigem Abbruch der Pilotphase erhält der Leistungserbringer ausreichend Zeit, um die ursprünglichen Verhältnisse wieder herzustellen. 

(Dieser Kontrakt ersetzt den Rahmenkontrakt vom ..............)

Schlieren, (Datum) 

Leistungskäufer: 
Leistungserbringer:
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

